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DER FOURIER ff Gersau, Juni 1975

Erscheint monatlich
48. Jahrgang Nr. 6

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Nutzauflage 9856 (WEMF 14. 11. 73)

VON MONAT ZU MONAT

Hilfe für die Invaliden —

Sinnvoller Einsatz der Sanitätstruppen
Verfassung und Gesetz weisen der schweizerischen Armee ihre Aufgabe zu. Diese besteht in
erster Linie in der Behauptung der Unabhängigkeit des Landes gegen einen von aussen kom-
menden Gegner und in zweiter Linie in der Mithilfe bei der Bewahrung von Ruhe und Ord-

nung im Landesinnern, sofern die ordentlichen Mittel der Polizei für diese Aufgabe nicht
ausreichen. Die Ausbildungsarbeit, welche die Armee in Friedenszeiten erfüllt, ist ganz darauf
ausgerichtet, die Truppe auf die Erfüllung dieser möglichen Einsatzfälle vorzubereiten und
sie im Kampf gegen äussere oder innere Feinde zu schulen. Die Ernsthaftigkeit, mit der wir
diese Aufgabe erfassen und die Gründlichkeit, mit der wir die Friedensausbildung betreiben,
kommt darin zum Ausdruck, class wir die gesamte Tätigkeit der Armee im Frieden auf die
militärische Ausbildung konzentrieren. Afz/TarJ/e«.?/ ira Friede« Fez/ez/leZ /«> ««r fraraer Az«-

FiM/ragrtiiéwz. Irgendwelche Nebenaufgaben, wie Präsenzdienste, Flilfseinsätze für zivile
Organisationen usw. werden von der Armee nur in besonders begründeten Ausnahmefällen
erfüllt.

Unser Milizsystem, dass sich in einer sehr engen Verbindung zwischen dem militärischen und
dem zivilen Bereich äussert, bringt es nun aber mit sich, das nicht selten Aufgaben an die
Armee herantreten, die sie vom Grundsatz des reinen Ausbildungsdienstes wegführen. Es sei

an die Hilfseinsätze bei Naturkatastrophen, schweren Unglücken oder ähnlichen Vorkomm-
nissen gedacht, die von der Armee im Dienste der Allgemeinheit selbstverständlich erfüllt
werden müssen. Daneben stehen aber zahlreiche weitere Möglichkeiten der nicht-militärischen
Verwendung von Truppen, bei deren Übernahme die Armee verständlicherweise eine gewisse
Zurückhaltung üben muss. Wo es sich dabei aber um Tätigkeiten handelt, in welchen eine
im Dienst stehende Truppe in ihrem eigenen militärischen Fachbereich etwas lernen kann,
wo also der zivile Einsatz unmittelbar auch der militärischen Ausbildung dient, wird sie

gerne bereit sein, Hand anzulegen und der zivilen Organisation helfend beizustehen. Das

Kriterium liegt also darin, ob es die zivile Verwendung erlaubt, die eingesetzte Truppe in
ihren militärischen Aufgaben zu schulen.

Ein höchst interessantes BeApzef z/er zzez'/e« EzzzMZzer e/zzer Trappe, das eine geradezu ideale
Verbindung von militärischer Weiterbildung des betroffenen militärischen Verbandes mit der
Hilfe an eine unterstützungsbedürftige Gruppe von Mitmenschen ermöglichte, wurde im ver-
gangenen Herbst von der Sanitätstruppe praktisch durchgespielt. Bei diesem Anlass hat das

TpTö/regzrae«/ 41, also ein Truppenkörper unseres Armee-Sanitätsdienstes,
im Verlauf seines Ergänzungskurses zwei Gruppen von je 60, meist an den Rollstuhl gebun-
denen ScFzz>en'»fd//</e» zzecFezzzezzz/er czz «'«era zraez'zeo'rFz'ge« Ferze«azz/e«/Fzz/l z« Fes Ferz'enzfor/
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